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Protokoll zur 
Sitzung der Gemeindevertretung Thandorf 

 Sitzungstermin: Donnerstag, 26.02.2009 
 Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
 Sitzungsende: 21:10 Uhr 
 Ort, Raum: Thandorf, Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstr. 5a

Anwesend sind: 
Frau Jabs, Manuela  
Frau Lafrenz, Angela  
Herr Bernecker, Kurt A.  
Herr Ginnuth, Rainer  
Herr Wedler, Andreas  
 
 
Von der Verwaltung nimmt teil: 
Herr Karnatz, Bernd 
Frau Lörke, Henrike 

Entschuldigt fehlen: 
Herr Jennes, Ralph  
Herr Lorenz, Olaf  
 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung 
2 Einwohnerfragestunde 
3 Änderungsanträge zur Tagesordnung, Festsetzung der Tagesordnung 
4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.12.2008 
5 Bericht des Bürgermeisters 
6 Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 

Vorlage: 0134/14KÄ/2009 
7 Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Hauptausschusses zur 

Festlegung der Wahlbereiche 
Vorlage: 0135/14HA/2009 

8 Beschluss zur Klagebegründung - Neubau eines Gärrestebehälters 
Vorlage: 0136/14HA/2009 

9 Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 

 
10 Geschlossener Teil 
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Protokoll: 
Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung 
 Die Bürgermeisterin Frau Jabs, eröffnete die Sitzung, begrüßte die anwesenden 

Gemeindevertreter und die zahlreich erschienenen Einwohner und stellte die 
Beschlussfähigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest. 
 

2 Einwohnerfragestunde 
 Die Einwohner stellten Anfragen zu folgenden Themen: 

 
1. Stand des Spielplatzbaus am Dorfteich und dessen Finanzierung 

 
2. Finanzierung der Bankettpflege vom Ortseingang aus Richtung 

Schlagsdorf kommend bis Grundstück Lorenz. 
 
3. Straßenreinigungspflicht in der Gemeinde 
 
4. Stand Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Frau Jabs wird im Bericht der Bürgermeisterin auf die Anfragen eingehen. 
 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung, Festsetzung der Tagesordnung 
 Die Tgaesordnung wurde in der vorliegenden Form – einstimmig dafür – 

festgesetzt. 
 

4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.12.2008 
 Das Protokoll vom 16.12.2008 wurde – einstimmig dafür – genehmigt. 

 
5 Bericht des Bürgermeisters 
 Frau Jabs ging zunächst auf die Einwohnerfragestunde ein. 

 
Zu 1. 

Frau Jabs erläuterte, dass der Spielplatz durch eine Spende des 
Amtspreisskates in Höhe von 500 € finanziert werden soll und zusätzlich 
1500 € in der Haushaltssatzung eingeplant sind. Nach Beschluss der 
Haushaltssatzung kann der Bau des Spielplatzes beginnen. 
Voraussichtlicher Beginn ist Ende April. 

 
Zu 2. 

Die Finanzierung der Bankettpflege setzt sich zusammen aus: 
Gesamtkosten: ca. 1700 € 
ca. 17 % trägt davon der LW Betrieb Babbe 
und je 41,5 % das Kreisstraßenbauamt und die Gemeinde. 

 
Zu 4. 

Der B-Plan sowie die Änderung des F-Planes werden im Haushaltsplan 
2009 finanziell untersetzt. Sollte dieser heute Beschlossen werden, werden 
der B-Plan und der F-Plan in Auftrag gegeben. Der Gemeinde liegen 
entsprechende Kostenangebote vor. 



  Ausdruck vom: 19.05.2009 
  Seite: 3/5 
 

 
Des weiteren berichtete die Bürgermeisterin über: 
 

- Die Möglichkeit der Sanierung der Schule Schlagsdorf und deren 
Finanzierung 

- Die Hecken am Schmiedeweg und am Dorfteich sollen auf Stock gesetzt 
werden 

- Antrag an die Wohnungsgesellschaft zur Erneuerung der Treppe und der 
Ausfahrt am Neubau 

- GEZ – Anzeigeverfahren gegen die Gemeinde wurde eingestellt 
- Beschluss der Gemeinde Schlagsdorf zur Erhöhung der Gemeindeanteile 

in der  
Kita-Schlagsdorf 

 
6 Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 

Vorlage: 0134/14KÄ/2009 
 Sachverhalt: 

Gemäß § 47 Absatz 1 der Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde Thandorf 
für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
 
 

 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Thandorf beschließt gemäß § 47 ff. KV M-V die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009. 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf  152.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf  152.000,00 EUR und 
im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf    17.100,00 EUR 
in der Ausgabe auf    17.100,00 EUR festgesetzt. 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer A  200 v.H. 
2. Grundsteuer B  300 v.H. 
3. Gewerbesteuer  300 v.H. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Gesetzl. Anzahl Gemeindevertreter :7 
davon anwesend   :5 
Ja-Stimmen    :5 
Nein-Stimmen    :0 
Stimmenthaltungen   :0 
 
Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder 
der Gemeindevertretung weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
mitgewirkt: 
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7 Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Hauptausschusses 
zur Festlegung der Wahlbereiche 
Vorlage: 0135/14HA/2009 

 Sachverhalt: 
In Vorbereitung der verbundenen Europa- und Kommunalwahlen am 07. Juni 
2009 in M-V muss nach § 5 Abs. 1 und 2 KWG M-V in Verbindung mit § 8 
KWO M-V die Gemeindevertretung bestimmen, wie viele Wahlbereiche im 
jeweiligen Gemeindegebiet gebildet werden sollen. 
Danach können Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern in mehrere 
Wahlbereiche eingeteilt werden. 
Der Gemeindevertretung Thandorf wird empfohlen, wie auch bei den 
vorangegangenen Wahlen bereits bewährt, im Gemeindegebiet nur einen 
Wahlbereich zu bilden. 
Dieser Wahlbereich würde auch auf Grund der relativ geringen Einwohnerzahl 
nicht mehr in einzelne Wahlbezirke unterteilt werden. Das bedeutet, dass in der 
Gemeinde Thandorf nur ein Wahllokal mit einem Wahlvorstand zu besetzen ist. 
 
Auf Grund der Dringlichkeit unter Beachtung der terminlichen und rechtlichen 
Entscheidungen in Vorbereitung der Kommunalwahlen machte der 
Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 05.02.2009 von seinem 
Eilentscheidungsrecht nach § 39 Abs. 3 Satz 3 KV M-V Gebrauch, für das 
Gemeindegebiet Thandorf nur einen Wahlbereich zu bilden. 
Durch den Bürgermeister ist diese Entscheidung in der nächsten Sitzung von der 
Gemeindevertretung genehmigen zu lassen.  
 

 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Thandorf beschließt, die Eilentscheidung 
des Hauptausschusses zur Bildung eines Wahlbereiches im Gemeindegebiet 
Thandorf, zu genehmigen 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Gesetzl. Anzahl Gemeindevertreter :7 
davon anwesend   :5 
Ja-Stimmen    :5 
Nein-Stimmen    :0 
Stimmenthaltungen   :0 
 
Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder 
der Gemeindevertretung weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
mitgewirkt: 
 

8 Beschluss zur Klagebegründung - Neubau eines Gärrestebehälters 
Vorlage: 0136/14HA/2009 

 Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung Thandorf hatte das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bau eines Gärrestebehälters in ihrer Sitzung am 12.02.2008 nicht erteilt. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg als Genehmigungsbehörde hat nach 
Abwägung aller Bedenken und unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Bestimmungen den Bau des Gärrestebehälters mit Bescheid vom 17.07.2008 
genehmigt. Gegen diese Bescheid hat die Gemeinde fristgerecht über Herrn 
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Rechtsanwalt Korf Widerspruch eingelegt. Der Landkreis hat mit Bescheid vom 
27.10.2008 dem Widerspruch widersprochen. Die Gemeindevertretung hat mit 
Beschluss vom 12.11.2008 Klage gegen den Widerspruchsbescheid beim 
Verwaltungsgericht in Schwerin eingelegt. 
Diese teilte der Gemeinde mit, dass die Klage form- und fristgerecht eingegangen 
ist und binnen 3 Monaten (Frist bis 21.02.2009) zu begründen sei. Nach 
nochmaliger umfassender inhaltlicher Prüfung und rechtlicher Würdigung wird 
der Gemeinde von Seiten des Amtes Rehna empfohlen, die Klage gegen den 
Landkreis zurückzuziehen. 
 

 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Thandorf beschließt, die Klage gegen den Landkreis 
Nordwestmecklenburg wegen der Erteilung einer Baugenehmigung unter 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens – Neubau eines Gärrestebehälters in 
Thandorf - zurückzuziehen. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Gesetzl. Anzahl Gemeindevertreter :7 
davon anwesend   :5 
Ja-Stimmen    :4 
Nein-Stimmen    :1 
Stimmenthaltungen   :0 
 
Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder 
der Gemeindevertretung weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
mitgewirkt: 
 

9 Verschiedenes 
 Der jährliche Frühjahrsputz findet diesen Jahr voraussichtlich am 28. März statt. 

Das Ordnungsamt stellt dafür einen Container bereit. 
 

Nichtöffentlicher Teil 

  
  
 
 
 
Gemeindevertretung Thandorf 
 
gez. Frau Jabs 
Bürgermeisterin       f.d.R. Lörke, Henrike 
         gesehen: Karnatz, Bernd 
 


